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Bebauungsplan Nr. 5 “Solarpark Gerswalde” und 2. Änderung des gemeinsamen                       

Flächennutzungsplanes Amt Gerswalde im Parallelverfahren 

 

GL-Reg.-Nr. 0022/2025 – BP / 0534/2003 – FNP  

Verfahrensschritt: Entwurf, Planstand: November 2024 

Gemeinde / Ortsteil: Gerswalde 

Kreis: Uckermark 

Region: Uckermark-Barnim 

Anfrage per E-Mail des Büros Planungsgruppe 91 Ingenieurgesellschaft vom 10.01.2025                        

 

x  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Beurteilung der Planungsabsicht auf Grundlage der Landesplanung:  

x  Ziele der Raumordnung stehen nicht entgegen 

  Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung 

  Anpassung an Ziele der Raumordnung nur unter u.g. Voraussetzungen möglich 

  u.g. Grundsätze der Raumordnung sind nachvollziehbar in die Abwägung einzustellen  

 Anrechnung auf Eigenentwicklungsoption (EEO) oder Wachstumsreserve (WR) in ha  

 

Die GL äußert sich im Rahmen der Behördenbeteiligung1 an kommunalen Bauleitplanungen zu den Inhal-

ten der Landesplanung (LEPro, LEP HR, LEP FS, Braunkohleplanung). Die Belange der Regionalplanung, ins-

besondere auch die beachtenspflichtigen regionalplanerischen Ziele, werden durch die Regionale Pla-

nungsgemeinschaft vertreten. Die Regionale Planungsgemeinschaft ist als Träger öffentlicher Belange 

durch die Kommune direkt zu beteiligen. 

                                                         
1 Mit Inkrafttreten des geänderten Landesplanungsvertrages am 01.08.2024 ist die bisherige Mitteilung der Ziele der Raumordnung 
durch die GL entfallen (vgl. https://bravors.brandenburg.de/vertraege/lplv sowie das Rundschreiben der GL vom 03.09.2024 zur Auf-
stellung von Bauleitplänen nach Änderung des Raumordnungs- und Landesplanungsrechts: https://gl.berlin-brandenburg.de/umset-
zung-der-raumordnungsplaene/anpassung-der-bauleitplanung-an-die-ziele-der-raumordnung/). 
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Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht  

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007, (GVBl. I S. 235) 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin – Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35) 

 

Region Uckermark-Barnim 

Sachlicher Teilregionalplan „Raumstruktur und Grundfunktionale Schwerpunkte“ der RPG Uckermark-Bar-

nim, in Kraft getreten mit Bekanntmachung der Genehmigung im ABl. Nr. 51 vom 23.12.2020, S. 1320  

Integrierter Regionalplan Uckermark-Barnim RPG Uckermark-Barnim, in Kraft getreten mit Bekanntma-

chung der Genehmigung im ABl. Nr. 42 vom 23.10.2024, S. 1011; im Internet aufrufbar unter https://ucker-

mark-barnim.de/was-wir-tun/plaene/integrierter-regionalplan-uckermark-barnim-satzung-2024/ 

 

Bindungswirkung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der 

Raumordnung können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. 

Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind aus den o. 

g. Rechtsgrundlagen von der Kommune eigenständig zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung ange-

messen zu berücksichtigen. 

 

Hinweise 

• Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, 

nicht wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von die-

ser Mitteilung unberührt. 

• Wir bitten, Beteiligungen zu Bauleitplanverfahren nur in digitaler Form durchzuführen (E-Mail oder 

Download-Link) und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen: gl5.post@gl.berlin-

brandenburg.de. 

• Wir bitten, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) 

BauGB oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form (E-Mail oder Download-Link) zu 

senden an unser Referatspostfach gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de sowie zur Aktualisierung des 

Raumordnungskatasters/PLIS zusätzlich an das LBV/Raumbeobachtung: PLIS@lbv.brandenburg.de. 

• Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link:  

https://gl.berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Info-personenbezogene-Daten-GL-5.pdf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Mathias Burkhardt 

 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Unterschrift gültig. 

 


